
 

 

 

 

 

 

 

Anfrage: Neue Kita-Beitragstabellen 
 
Im Zuge der Diskussion um die Kita-Beiträge und die Auslegung des 
Kindertagesstättengesetzes (KitaG) hat die Stadtverwaltung ausdrücklich darauf 
verwiesen, dass die Festlegung und die Kalkulation der Elternbeiträge allein den 
Trägern der Einrichtungen obliegen. Dazu haben wir einige Fragen. 
 

1. Wie viele Träger von Kindertagesstätten in Cottbus bemühen sich derzeit um 

ein Einvernehmen mit der Stadt und haben dazu eine Elternbeitragstabelle 

eingereicht, die von der Empfehlung zum Einvernehmen aus dem Jahre 2016 

abweicht? 

2. Wurde bereits mit einem Träger das Einvernehmen hergestellt, der eine 

Elternbeitragstabelle eingereicht hat die von der Empfehlung zum 

Einvernehmen aus dem Jahre 2016 abweicht? 

3. Wie verhält sich die Stadtverwaltung, wenn ein Träger ein Einvernehmen 

herstellen will, wenn die eingereichte Kalkulation und die eingereichte 

Beitragstabelle von der Empfehlung zum Einvernehmen abweicht? 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Felix Sicker 
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